
667 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII. GP. 

Bericht 
des Zollausschusses 

. über die Regierungsvorlage (616 der Bei
lagen): Schlußakte über die Konferenz der 
Vereinten Nationen über Zollformalitäten 
bei der vorübergehenden Einfuhr privater 
Straßenkraftfahrzeuge und im Reiseverkehr; 

Abkommen über Zollerleichterungen im 
Reiseverkehr, 

Zusatzprotokoll zum Abkommen über Zoll
erleichterungen im Reiseverkehr, betreffend 
die Einfuhr von Werbeschriften und Werbe
material für den Fremdenverkehr; 

Zollabkommen über die vorübergehende 
Einfuhr privater Straßenfahrzeuge. 

Die Konferenz der Vereinoen Nationen über 
Zollformalitäten bei ,der vorübergehenden Ein
fuhr privater Straßenkraftfahrzeuge und im 
Reiseverkehr wurde vom Generalsekretär der 
Vereinten Nationen nach New York einberufen 
und fand in derZeit vom 11. Mai bis 4. Juni 1954 
statt. Die Konfe'renz hat das Abkommen über 
Zoll erleichterungen im Reis,everkehr, das Zusatz
protokoll zum Abkommen üher ZoUerleich
tcrungen im Reiseverkehr sowie das' Zollabkom
men über die vorübergehende Ein,fuhr privater 
Straßenfahrzeuge ang'enommen rund zur Unter
zeichnung aufgeLegt. Die Delegierten österreichs 
haben die beiden Abkommen unter dem Vor
behalt der Ratifikation unterzeichnet. 

Durch die beiden UN-Abkommensoll der 
Fremdenverkehr im aUgemein'en und der inter
nationale Reiseverkehr mit privaten Straßen
fahrzeug,en im besonderen durch V,erminderu:ng 

Sebinger, 
Berichterstatter. 

der Zollformalitätenerleichtert und gefördert 
werden. Die Abkommen weichen aus zwischen-· 
staatlichen Notwendigkeiten in einigen Punkten 
von den Bestimmungen des ZoUgesetzes 1955, 
BGB!. Nr. 129/55, ab. Da die Abkommen in 
dies,en Punkten' gesetzesändernden Inhalt haben, 
bedürfen sie zu ihrer Gülbigkeit gemäß Art. 50 
des Bundes-VerfassungsgesetZ!es in der Fassung 
von 1929 der Genehmigung durch den Natio
nalrat. 

In Hinkunft wird der Igesamte europäische 
und außereuropäische Reiseverkehr mit und ohne 
Straßenkraftfahrzeugen in zollrechtlicher Hin
sicht auf der Grundla.ge der gegenständlichen 
UN-Konventionen abgewickelt. Da Os'terreich 
ein Fremdenverkehrsland ist, liegt die Ratifika
tion der Abkommen im gesamtwirtschaftlichen 
Interesse O~terreichs. 

Der" ZolIaus·schuß hat die beiden Abkommen 
in seiner Sitzung vom 1. Dezember 1955 in 
Beratung :gezogen und nach -einer Debatte, an 
der sich außer dem Berichterstatter "die Abgeord
neten A p p e 1, Hol 0 u b e k, H art 1 e b, 
K r i p p n e r, W a 'lI a, Maria K ren, Grete < •. 

Reh 0 r und Bundesminister Dr. Kam i t z 
beteiligten, beschlossen, dem Nationalrat ihre 
Annahme zu empfehl,en. 

Der Zollausschuß s'tellt daher den An t rag, 
der Nationalrat wolle den Abkommen (616 der 
Beilagen) die verfa'ssungsmäßige Gerrehmigung 
,erteilen. 

Wien, am 1. Dezember 1955. 

Dipl.-Ing. Pius Fink, 
Obmann. 
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